Darstellung des Abrechnungsgebietes

Ausbaumaßnahme Oher Weg von der Einmündung der Haidkrugchaussee bis zur Stadtgrenze ( K80)
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Abrechnungsgebiet





Beitragspflichtige Grundstücke


                                    Grundstücksfläche innerhalb der tiefenmäßige Begrenzung



Abstand von der Erschließungsanlage (gemäß § 8 Absatz 2, 

Ziffer 3.1 – 50 Meter – Tiefenbegrenzung)




Grundstücksfläche außerhalb der tiefenmäßigen Begrenzung



Grundstücke mit überwiegender gewerblicher Nutzung




Eckgrundstück bzw. Grundstück zwischen zwei Straßen




Grundstücke die im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 62 – nördlich
des Oher Weges – liegen. Der Bebauungsplan sieht in seinen

Festsetzungen hinsichtlich der Nutzungen vor:  WA - Allgemeines

Wohngebiet



Für die Bebauung der Grundstücke ist ein Vollgeschoss zulässig

Alle übrigen Grundstücke liegen im unbeplanten Innenbereich (§34 BauGB), mit Ausnahme der Grundstücke, Flurstücke 5/45, 2/18 und 2/19, diese liegen im Außenbereich (§35 BauGB).   
Artzuschlag














